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Fachteil 4
2020

Die Amtshilfe- und Beistandspflichten der Zollverwaltung 
nach Art. 35 und 91 Grundgesetz

Von Dr. Carsten Weerth BSc (Glasgow) LLM MA1

A. Einleitung
Die Einführung der Eilzuständigkeit im Polizeirecht und Ge-
fahrenabwehrrecht der Länder ist in aller Munde2 – inzwi-
schen haben zwölf von 16 Ländern die polizeiliche Eilzustän-
digkeit für Zollvollzugs beamte eingeführt3, zwei weitere 
Länder haben diese Einführung zugesagt (Bremen und 
Rheinland-Pfalz).
Die BDZ Deutsche Zoll- und Finanzgewerkschaft verhandelt 
in den verbleibenden beiden Bundesländern Berlin und Thü-
ringen über die Einführung der Eilzuständigkeit.4

Die Zollverwaltung leistet in verschiedenen Situationen 
Amtshilfe und Beistand in den Ländern: Die Zollverwaltung 
war beispielsweise in Hamburg beim G20-Gipfel im Juli 2017 
im Einsatz und auf dem CDU-Bundesparteitag im Dezember 
2018 ebenfalls in Hamburg. In beiden Fällen galt die Eilzu-
ständigkeit in Hamburg noch nicht. Darüber hinaus wird die 
Zollverwaltung von der Polizei im Rahmen von aktuellem 
Tatgeschehen zur Mitfahndung aufgefordert, z. B. bei Bank-
überfällen oder Geiselnahmen (sog. Straftaten auf frischer 
Tat) auch in Ländern ohne Eilzuständigkeit (z. B. derzeit in 
Berlin, Bremen).
Aber kann es bereits jetzt zur Amtshilfe und zur Beistands-
pflicht der Zollverwaltung in Ländern ohne Eilzuständigkeit 
nach den Art. 35 und 91 Grundgesetz (GG) kommen? 
Die Amtshilfe ist im Polizeirecht ausdrücklich in den Polizei-
gesetzen und Gefahrenabwehr gesetzen geregelt. Diese neh-
men dabei auf die Art. 35 und 91 GG Bezug.
Kann sich die Amtshilfe- und Beistandspflicht dabei direkt 
aus dem Grundgesetz ergeben? 

Oder muss sich die Amtshilfepflicht aus spezialgesetzlichen 
Regelungen ergeben? 

Wann und in welchen Fällen das der Fall ist, will dieser Bei-
trag erarbeiten.

1) Der Autor ist beim Hauptzollamt Bremen als Fach- und Führungskraft tätig. 
Der Beitrag stellt seine persönliche Auffassung dar. Er ist zugleich Lehrbeauf-
tragter für Steuerrecht an der FOM Hochschule für Oekonomie und Manage-
ment. Er bedankt sich bei Axel Harries vom ZFA Hannover für die Idee der 
kritischen Beleuchtung der Mitfahndungsersuchen der Landespolizei

2) Vgl. Weerth, Die Eilzuständigkeit nach § 12d ZollVG, BDZ-Fachteil 2018, 
F9-F11 und Weerth in Dorsch, § 12d ZollVG, 2019

3) Die DV E-VSF SV 4004 nennt im März 2020 11 Länder; Mecklenburg-Vorpom-
mern hat der Einführung am 11.3.2020 im Landtag zugestimmt

4) Der Verfasser ist BDZ-Verhandlungsführer zur Einführung der Eilzuständig-
keit in Bremen und Berlin und war Verhandlungsführer in Niedersachsen 
und Sachsen-Anhalt (jeweils mit dem BDZ-Bezirksvorsitzen den Hannover 
und Berlin-Brandenburg); in Thüringen verhandelt der stellvertretende 
BDZ-Bundesvorsitzende Thomas Liebel persönlich

B.  Die Amtshilfe und Beistandspflicht in den 
Polizeigesetzen

Die Amtshilfe- und Beistandspflicht ist in den Polizei- 
gesetzen sehr ähnlich aber ggf. leicht unterschiedlich  
geregelt. 

Beispielhaft wird die Amtshilferegelung des § 81 bremisches 
Polizeigesetz abgedruckt:

§ 81 BremPolG – Amtshandlungen von Polizeivollzugs-
beamten anderer Länder und des Bundes
(1)   Polizeivollzugsbeamte eines anderen Landes können 

im Gebiet des Landes Bremen Amtshandlungen vor-
nehmen 

1.  auf Ersuchen oder mit Zustimmung der zuständigen 
Behörde,

2.   in den Fällen des Art. 35 Abs. 2 und 3 und des Art. 91 
des Grundgesetzes,

3.  zur Abwehr einer gegenwärtigen erheblichen Gefahr, 
zur Verfolgung von Straftaten auf frischer Tat sowie 
zur Verfolgung und Wiederergreifung Entwichener, 
wenn die zuständige Behörde die erforderlichen Maß-
nahmen nicht rechtzeitig treffen kann,

4.  zur Erfüllung polizeilicher Aufgaben bei Gefangenen-
transporten,

5.  zur Verfolgung von Straftaten und Ordnungswidrigkei-
ten sowie zur Gefahrenabwehr in den durch Verwal-
tungsabkommen mit anderen Ländern geregelten Fäl-
len.

In den Fällen des Satzes 1 Nr. 3 bis 5 ist die zuständige Po-
lizeibehörde unverzüglich zu unterrichten.
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Darüber hinaus gilt bundesweit die Eilzuständigkeit nach 
§ 64 BPolG, in welchem auch die Amtshilfe- und Beistands-
pflichten geregelt werden:

§ 64 Amtshandlungen von Polizeivollzugsbeamten der 
Länder sowie von Vollzugs beamten anderer Bundesbe-
hörden oder anderer Staaten im Zuständigkeitsbereich 
der Bundespolizei
(1) Polizeivollzugsbeamte eines Landes können Amts-
handlungen zur Wahrnehmung von Aufgaben der Bun-
despolizei vornehmen 
1.  auf Anforderung oder mit Zustimmung der zuständi-

gen Bundespolizeibehörde,
2.  zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr, zur Verfol-

gung von Straftaten im Sinne des § 12 Abs. 1 auf fri-
scher Tat sowie zur Verfolgung und Wiederergreifung 
von aus dem Gewahrsam der Bundespolizei Entwiche-
nen, wenn die zuständige Bundespolizeibehörde die 
erforderlichen Maßnahmen nicht rechtzeitig treffen 
kann.

In den Fällen der Nummer 2 ist die zuständige Bundespoli-
zeibehörde unverzüglich zu unterrichten.
[…]
(3)   Absatz 1 gilt für Vollzugsbeamte anderer Bundesbe-

hörden entsprechend. Die Vollzugsbeamten haben in-
soweit dieselben Befugnisse wie die Bundespolizei. 
Ihre Maßnahmen gelten als Maßnahmen der Bundes-
polizei. Sie unterliegen insoweit den Weisungen der zu-
ständigen Bundespolizeibehörde.

§ 64 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 BPolG ist in den Fällen anwendbar, 
wenn Zollvollzugsbeamte auf Anforderung der Bundespolizei 
zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr Amtshilfe und Bei-
stand leisten sollen. Er ist jedoch nur dann anwendbar, wenn 
die Befugnisse der BPol nach dem BPolG betroffen sind, z. B. 
Grenzschutz (§ 2 BPolG), Bahnpolizei (§ 3 BPolG), Luftsicher-
heit (§ 4 BPolG), aber auch der Schutz der Bundesorgane (§ 5 
BPolG) und zur Verwendung zur Unterstützung eines Landes 
(§ 11 BPolG). Wir werden später darauf zurückkommen.

C.  Die Amtshilfe- und Beistandspflicht nach 
Art. 35 GG (Rechts- und Amtshilfe)

Die allgemeine Rechts- und Amtshilfe ist in Art. 35 GG grund-
sätzlich geregelt. Art. 35 Abs. 1 GG bestimmt: „Alle Behörden 
des Bundes und der Länder leisten sich gegenseitig Rechts- und 
Amtshilfe.“ Die Rechts- und Amtshilfe ist dabei die Hilfestel-
lung zwischen Behörden unter Überwindung bestehender Zu-
ständigkeitsgrenzen.5 Dabei besteht grundsätzlich die Pflicht 
zur Amtshilfe.6 Die Hilfestellung muss zur rechtmäßigen Auf-
gabenerfüllung erforderlich sein und darf nicht verselbststän-
digter Gegenstand einer sondergesetzlichen Aufgabenzu-
weisung sein.7 Die Hilfestellung muss insbesondere auf den 
Einzelfall beschränkt sein.8 Insofern handelt es sich um ein 
„punktuelles Zusammenwirken mit Ausnahmecharakter“.9 
Umstritten ist, ob für die einfache Rechts- und Amtshilfe ein 
Ersuchen einer Behörde vorliegen muss, wobei die herr-

5) Pieroth in Jarass/Pieroth, 14. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 4
6) Gubelt in von Münch/Kunig, 6. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 5
7) Pieroth in Jarass/Pieroth, 14. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 4
8) Gubelt in von Münch/Kunig, 6. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 6, Bauer in Dreier,  

3. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 13 und Sannwald in Schmidt-Bleibtreu/Hofmann/
Henneke, 13. Aufl., Art. 35, Rn. 11 und BVerfGE 63, 1 32 m. w. N

9) Wolff in Hömig/Wolff, 11. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 2 und BVerfGK 19, 7 f. 

schende Meinung vom Erfordernis des Ersuchens ausgeht10 
und dieses hinreichend bestimmt sein muss.11  Näher ausge-
staltet wird die Rechts- und Amtshilfe in den §§ 4–8 VwVfG, 
welche die Ausführungsbestimmungen des Art. 35 GG dar-
stellen12 und im besonderen Verwaltungsrecht (z. B. AMG, 
AWG, AWV, BtMG, ZollVG u. v. m.) anwendbar sind. 
Im allgemeinen Steuerrecht ist diese Rechts- und Amtshilfe 
in den §§ 111–117c AO enthalten.
In den Polizeigesetzen ist die Amtshilfe ausdrücklich unter 
Bezugnahme auf die Art. 35 und 91 GG geregelt und auch die 
Frage, ob die Zollvollzugskräfte die Eilzuständigkeit erhalten 
hat. Eine Rechts- und Amtshilfe nur auf Grundlage des Art. 
35 GG ist nicht möglich.
In Art. 35 Abs. 2 und 3 GG sind besondere Fälle der Zusam-
menarbeit geregelt:
Abs. 2 regelt in Satz 1 dabei die Beistandspflicht „zur Auf-
rechterhaltung oder Wiederherstellung der öffentlichen Si-
cherheit oder Ordnung […] in Fällen von besonderer Bedeu-
tung“ des Bundesgrenzschutzes (der BPol) und nicht der 
Zollverwaltung. Hier kann es allerdings zu besonderen An-
forderungen der Zollverwaltung durch die BPol nach dem 
BPolG kommen. 
Von Interesse für die beiden Sachverhalte in Hamburg ist da-
bei § 11 Abs. 1 Nr. 1 BPolG:
„Die Bundespolizei kann zur Unterstützung eines Landes ver-
wendet werden 1. zur Aufrechterhaltung oder Wiederher-
stellung der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung in Fällen 
von besonderer Bedeutung nach Art. 35 Abs. 2 Satz des 
Grundgesetzes“, „soweit das Land ohne diese Unterstützung 
eine Aufgabe nicht oder nur unter erheblichen Schwierigkei-
ten erfüllen kann.“
Die Eilzuständigkeit des § 64 Abs. 1, 3 BPolG fällt für die zwei 
Sachverhalte in Hamburg aus – beide Sachverhalte waren 
vorher bekannt und die Zollverwaltung wurde angefordert.
Die Unterstützung des Landes Hamburg durch die BPol war 
jedoch nach § 11 BPolG möglich, weil sie aus besonderem 
Anlass (G20-Gipfel und CDU-Parteitag) sowie zur Abdeckung 
besonderer Spitzenbelastungen (G20-Gipfel) erforderlich ge-
wesen ist.13 Und über die Amtshilfeverpflichtung nach § 64 
Abs. 1, 3 BPolG kann die Zollverwaltung zur Unterstützung 
hinzugezogen werden, weil besondere Fähigkeiten (Drogen-
spürhunde, Röntgenmobile) vorliegen oder einfach mehr 
Vollzugspersonal zur Aufrechterhaltung der öffentlichen 
Ordnung benötigt wird (G20-Gipfel).
Der Einsatz der BPol war sowohl beim G20-Gipfel als auch 
beim CDU-Parteitag erforderlich (im zweiten Fall auch zum 
Schutz der auf dem CDU-Parteitag anwesenden Verfassungs-
organe/Bundesorgane, Art. 35–69 GG: Bundeskanzlerin und 
Bundesregierung, Bundestag und seiner CDU-Abgeordneten 
und des Bundestagspräsidenten sowie des Bundesrates und 
seiner CDU-Mitglieder). Aus diesem Grund konnte nach § 64 
Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 BPolG die Unterstützung der Zollverwal-
tung angefordert werden und diese wurde gewährt.

10) Pieroth in Jarass/Pieroth, 14. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 4, m. w. N.; Sannwald in 
Schmidt-Bleibtreu/ Hofmann/Henneke, 13. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 11, Gubelt 
in von Münch/Kunig, 6. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 7, Bauer in Dreier, 3. Aufl., Art. 
35, Rn. 19, von Dannwitz in von Mangoldt/Klein/Starck, 6. Aufl., Art. 35 GG, 
Rn. 16 und Erbguth in Sachs, 7. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 15 geht vom Erforder-
nis des Ersuchens auf Amtshilfe aus, stellt allerdings auch abweichende Mei-
nungen dar

11) Bauer in Dreier, 3. Aufl., Art. 35, Rn. 19 und von Dannwitz in von Mangoldt/
Klein/Starck, 6. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 19

12) Brockmeyer in Schmidt-Bleibtreu/Klein, 9. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 1a
13) Malmberg in Drewes/Malmberg/Walter, 5. Aufl., § 11 BPolG, Rn. 20
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Abs. 2 bestimmt in Satz 2 die Beistandspflicht bei Naturkata-
strophen oder bei besonders schweren Unglücksfällen. Diese 
liegen bei den o. g. Sachverhaltskonstellationen nicht vor.
Abs. 3 beinhaltet die Beistandspflicht bei Naturkatastrophen 
oder Unglücksfällen, in denen das Gebiet von mehr als ei-
nem Land betroffen ist – auch dieser Sachverhalt liegt hier 
nicht vor.

D.  Die Beistandspflicht nach Art. 91 GG 
(Innerer Notstand)

Art. 91 GG regelt den sog. Inneren Notstand, also einer „dro-
henden Gefahr für den Bestand oder die freiheitliche demo-
kratische Grundordnung des Bundes oder eines Landes“. In 
diesen Fällen kann nach Abs. 1 „ein Land Polizeikräfte ande-
rer Länder sowie Kräfte und Einrichtungen anderer Verwal-
tungen und des Bundesgrenzschutzes anfordern“. Im Ver-
hältnis zu Art. 35 Abs. 1 GG ist Art. 91 Abs. 1 GG als 
„Sonderfall der Amtshilfe lex specialis“.14

Unter „Kräfte und Einrichtungen“ sind Personal und Material 
sämtlicher Behörden des Bundes15, darunter könnten sowohl 
personelle als auch technische Unterstützungen durch die 
Zollverwaltung gefasst werden, z. B. bewaffnete Zollvoll-
zugsbeamte, Röntgenmobile und Röntgengeräte mit fach-
kundigem Personal als auch Sprengstoffspürhunde mit Hun-
deführern.
Voraussetzung ist eine drohende Gefahr zumindest für die 
freiheitliche demokratische Grundordnung. Weder die zu er-
wartenden Proteste der G20-Gegner noch der CDU-Parteitag 
waren drohende Gefahren für die freiheitliche demokrati-
sche Grundordnung.
Art. 91 Abs. 2 GG regelt den Fall, dass ein einzelnes Bundes-
land, „in dem die Gefahr droht, nicht selbst zur Bekämpfung 
der Gefahr bereit oder in der Lage“ ist, die Bundesregierung 
die Polizei in diesem Lande und die Polizeikräfte anderer Län-
der ihren Weisungen zur Behebung dieser Gefahr zu unter-
stellen. Hiervon ist die Zollverwaltung nicht betroffen, weil 
Adressat die „Polizei im formellen Sinne“ ist16 – nicht also die 
Zollverwaltung mit Eilzuständigkeit.

E. Mitfahndungsersuchen der Landespolizei
In der Praxis werden von der Polizei der Länder regelmäßig 
sog. Mitfahndungsersuchen an die Zollverwaltung, insbes. 
die Zollfahndung gerichtet, um bei laufenden Ermittlungen 
während der Straftat (auf frischer Tat) Amtshilfe zu leisten, 
z. B. bei entwichenen Straftätern, Banküber fällen oder Gei-
selnahmen. Das mag zum Zwecke der Eigensicherung sinn-
voll sein, die Zollvoll zugsbeamten dürfen jedoch in Ländern 
ohne eigene Eilzuständigkeit im Polizeigesetz oder Gefahren-
abwehrrecht des Landes keine eigenen polizeirechtlichen 
Maßnahmen nach dem BPolG ergreifen (Festnahme der Tä-
ter, Verfolgung der Täter auf frischer Tat; auch eine Weiter-
gabe personenbezogener Daten an die ersuchende Behörde 
ist unzulässig17 – dagegen steht u. a. das Steuergeheimnis 
nach § 30 AO) – ein Grund mehr, die Eilzuständigkeit in allen 
16 Polizei- und Gefahrenabwehrgesetzen der Länder zu ver-
ankern. Zwölf von 16 Ländern haben das bereits getan und 
zwei weitere die Umsetzung zugesagt.

14) Heun in Dreier, 3. Aufl., Art. 91, Rn. 24
15) Hernekamp in von Münch/Kunig, 6. Aufl., Art. 91 GG, Rn. 21 und Volkmann 

in von Mangoldt/Klein/Starck, 7. Aufl., Art. 91 GG, Rn. 24
16) Windhorst in Sachs, 7. Aufl., Art. 91 GG, Rn. 41 und Heun in Dreier, 3. Aufl.. 

Art. 91 GG, Rn. 16
17) Wolff in Hömig/Wolff, 11. Aufl, Art. 35 GG, Rn. 4

F. Zusammenfassung und Fazit
Die Rechts- und Amtshilfepflicht des Art. 35 Abs. 1 GG gilt 
für die Zollverwaltung uneingeschränkt, sie ist jedoch sehr 
vage ausgestaltet. Konkrete Ausgestaltungen befinden sich 
in den §§ 4–8 VwVfG, den §§ 11–117c AO und den Polizeige-
setzen der Länder und des Bundes. Die Anforderung durch 
die andere Behörde muss hinreichend bestimmt erfolgen 
und auf den Einzelfall beschränkt sein.18

Die Beistandspflichten nach Art. 35 Abs. 2 und 3 GG sowie 
Art. 91 Abs. 1 und 2 GG gelten zur Aufrechterhaltung oder 
Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung, für Naturkata-
strophen und schwere Unfälle sowie staatsgefährdende Um-
sturzversuche.
Die Beistandspflicht nach § 64 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 BPolG tritt 
für die Zollverwaltung und Zollvollzugsbeamte in den Fällen 
ein, in welchen entweder nach § 5 BPolG ein Bundesorgan 
(Bundespräsident, Bundesregierung, Bundestag, Bundesrat, 
Bundesverfassungsgericht19) geschützt werden muss oder 
nach § 11 BPolG zur Verwendung zur Unterstützung eines 
Landes dieser Beistand erforderlich ist und eine Anforderung 
der BPol vorliegt.
Eine direkte Anwendung der Art. 35 Abs. 2 und 3 GG sowie 
der Art. 91 Abs. 1 und 2 GG ist in den einleitend vorgestellten 
Sachverhalten (G20-Gipfel in Hamburg, CDU-Parteitag in 
Hamburg, Mitfahndungsersuchen der Polizei bei laufenden 
Straftaten) nicht möglich. 
Für die beiden Hamburger Sachverhalte war die Zuständig-
keit der BPol und die Amtshilfe- und Beistandspflicht der 
Zollverwaltungsbeamten auf Anforderung der BPol gegeben.
G20-Gipfel: nach den §§ 11, 64 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 BPolG; 
und
CDU-Parteitag nach den §§ 5, 64 Abs. 1 i. V. m. Abs. 3 BPolG.
Mitfahndungsersuchen der Landespolizei außerhalb der Eil-
zuständigkeit für Zollvollzugsbeamte (in derzeit noch sechs 
Bundesländern) sind zwar zum Zwecke der Eigensicherung 
hilfreich, aber vollzugsrechtlich nicht durchsetzbar, weil eben 
die polizeirechtliche Eilzuständigkeit fehlt. Insofern besteht 
in den derzeit vier Ländern ohne Eilzuständigkeit aufgrund 
der jeweiligen Polizeigesetze und Gefahrenabwehrgesetze 
nicht die Möglichkeit der Anforderung von Personal und 
technischer Unterstützung durch die Landespolizei bei der 
Zollverwaltung nach Art. 35 und Art. 91 GG, da sich diese 
Möglichkeit ausdrücklich auf Polizeikräfte bezieht und die 
Zollvollzugsbeamten nicht gleichgestellt sind … 
Und auch die Amtshilfe bei entwichenen Häftlingen und auf 
frischer Straftat ist für Zollvollzugsbeamte ohne Eilzustän-
digkeit nicht möglich.
Ein Grund mehr, auch in diesen vier Ländern zügig die Eilzu-
ständigkeit im Polizeirecht und Gefahrenabwehrrecht zu ver-
ankern … 
In Mecklenburg-Vorpommern hat der Landtag der Einfüh-
rung der polizeilichen Eilzuständigkeit für Zollvollzugsbeam-
te am 11.3.2020 zugestimmt.20

18) Pieroth in Jarass/Pieroth, 14. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 4, m. w. N.; Sannwald in 
Schmidt-Bleibtreu/ Hofmann/Henneke, 13. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 11, Gubelt 
in von Münch/Kunig, 6. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 7, Bauer in Dreier, 3. Aufl., Art. 
35, Rn. 19, von Dannwitz in von Mangoldt/Klein/Starck, 6. Aufl., Art. 35 GG, 
Rn. 16 und Erbguth in Sachs, 7. Aufl., Art. 35 GG, Rn. 15 geht vom Erforder-
nis des Ersuchens auf Amtshilfe aus, stellt allerdings auch abweichende Mei-
nungen dar

19) So auch Walter in Drewes/Malmberg/Walter, 5. Aufl., § 5 BPolG, Rn. 6
20) Drs. M-V 7/3694 v. 5.6.2019
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